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Rekordspenden für 
Witwen in Kenia
Weihnachtstombola von Dentists for Africa.

WEIMAR/NYABONDO – Mit 
Tanz und Gesang feierten die 
Frauen der Witwenkooperative 
St. Monica Village in Nyabondo 
am 20. Januar 2026 die Auszahlung 
der Gewinne aus der Weihnachts-
tombola von Dentists for Africa (DfA). Möglich 
wurde dies durch ein Rekordspendenergebnis 
von 24’306 Euro. Jede der 836 Witwen konnte 
einen Gutschein einlösen. Die Einnahmen aus 
Gutscheinverkäufen und zweckgebundenen 
Spenden kamen vollständig den Witwen, ihren 
Familien sowie besonders bedürftigen Waisen-
kindern zugute.

Die zum zehnten Mal durchgeführte Weih-
nachtsaktion erzielte das bislang beste Ergeb-
nis. Für viele Frauen ist die Tombola der wich-
tigste Moment des Jahres, da sie konkrete Hilfe 
bietet – etwa in Form von Nutztieren, land-
wirtschaftlichen Betriebsmitteln oder wärmen-
den Decken.

Im Rahmen der Aktion wurden unter ande-
rem 175 Hühnerpaare, 106 Ziegen, 115 Baum-
setzlinge, Saatgut, Dünger sowie Lebensmittel 
ausgegeben. Erstmals erhielten besonders be-
dürftige Witwen auch Decken. Die Sachspenden 
sind auf nachhaltige Wirkung ausgelegt: Sie 
sichern Ernährung, ermöglichen Einkommen und 
helfen, Ausgaben wie Schulgebühren zu decken.

Ergänzend wurde erstmals auch der psycho-
soziale Beratungsdienst der Kooperative unter-

stützt. Dadurch bleibt die 
professionelle Beratung für 
Witwen und junge Mütter 
weiterhin kostenfrei. Zudem 
pro� tieren Waisenkinder aus dem DfA-Paten-
schaftsprojekt durch Schulmaterialien, Kleidung 
und Hygieneartikel.

Ein Teil der Spendengelder wird im Rahmen 
einer Ostertombola ausgegeben. Dentists for 
Africa plant auch 2026 erneut eine Weihnachts-
tombola und bietet ganzjährig die Möglichkeit 
zur Unterstützung seiner Projekte. 

Quelle: Dentists for Africa

Vereinfachung der 
Gesundheitsdatenerhebung
Weniger administrative Belastung für Leistungserbringer geplant.

BERN – Leistungserbringer wie Arztpraxen 
müssen gemäss KVG regelmässig Gesundheits-
daten wie etwa Angaben zur Anzahl und Struk-
tur der Patienten oder zu Art, Umfang und Kos-
ten der erbrachten Leistungen an verschiedene 
Stellen für unterschiedliche Aufgaben liefern. 
Die Daten werden zum Beispiel zur Weiterent-
wicklung der Tarifstrukturen verwendet oder 
für die gesundheitspolitische Steuerung (Spital-
planung, kostendämpfende Massnahmen, Min-
destfallzahlen). Die Erhebung der Daten erfolgt 
heute oft mehrfach durch verschiedene Behör-
denstellen und Organisationen. Diese Mehrfach-
erhebungen sind aufwendig, teuer und fehler-
anfällig. Zudem entstehen parallele Daten-
bestände, was die Transparenz, Vergleichbar-
keit und Datenqualität beeinträchtigt.

Damit diese Daten nach dem 
Once-Only-Prinzip künftig nur noch 
einmal erhoben und aus einer 
Quelle für mehrere Zwecke genutzt 
werden können, will der Bundes-
rat das Gesetz anpassen. Eine 
Änderung des KVG sieht die ein-
malige Weitergabe der Daten von 
Leistungserbringern an das Bun-
desamt für Statistik (BFS) vor und 
soll unnötigen Mehrfacherhebungen 
entgegenwirken. Aus diesem Grund wird die 
bisherige Regelung auf zwei neue, präzisere 
Artikel übertragen. Gleichzeitig wird der Kreis 
der Datenempfänger erweitert. Neben Bundes-
stellen, Kantonen und Versicherern sollen neu 
auch die Eidgenössische Kommission für das 
Kosten- und Qualitätsmonitoring in der obliga-
torischen Krankenp� egeversicherung, die Eid-
genössische Qualitätskommission, die Verbände 

der Versicherer, die Leistungserbringer und deren 
Verbände sowie die SwissDRG AG die Daten 
der Leistungserbringer für ihre Arbeiten auf die-
sem Wege erhalten.

Durch die einmalige Erhebung der Daten 
wird vermieden, dass dieselben Informationen 
mehrfach geliefert werden müssen. Das redu-
ziert den administrativen Aufwand, verbessert 
die Übersicht über die Daten� üsse und den 

Zugang zu Daten. Kantone, Versicherer, Spitä-
ler und Gerichte arbeiten dadurch mit densel-
ben, einheitlichen Daten, was Planungen ver-
einfacht und eine transparente Preisgestaltung 
ermöglicht. Die Daten bleiben jedoch anony-
misiert. 

Quelle: Bundesamt für Gesundheit
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Prävention in der 
Gesundheitsversorgung
Bessere Nutzung der geltenden Rechtsgrundlage.

BERN – Der Bundesrat hat den Bericht «Programme und Massnahmen der Prä-
vention in der Gesundheitsversorgung: Rollenklärung» verabschiedet. Er kommt 
zum Schluss, dass der bestehende Rechtsrahmen den Akteuren – insbesondere 
den Kantonen – genügend Spielraum gibt, um die Prävention in der Gesundheits-
versorgung (PGV) zu stärken.

Angesichts des demogra� schen Wandels und der Zunahme chronischer Krank-
heiten gewinnt PGV an Bedeutung. Sie richtet sich an Menschen mit nicht übertrag-
baren Krankheiten wie Krebs oder Diabetes und umfasst Massnahmen zur Förde-
rung eines gesünderen Lebensstils, zur Früherkennung, zur positiven Beein� ussung 
von Krankheitsverläufen sowie zur Verbesserung der Lebensqualität. Ziel ist eine 
koordinierte Betreuung, die medizinische, psychologische und soziale Aspekte ein-
bezieht.

Die Umsetzung liegt primär bei den Kantonen; die Stiftung Gesundheitsför-
derung Schweiz kann sie dabei unterstützen und koordinierend wirken. Der Bericht 
prüft zudem Finanzierungsoptionen und formuliert fünf Empfehlungen: stärkere 
landesweite Koordination und Nutzung interkantonaler Synergien, bessere Ver-
ankerung von PGV in der kantonalen Versorgung, Ausbau regionaler Anlaufstellen 
zur verbesserten Koordination medizinischer und sozialer Leistungen, Weiterent-
wicklung hybrider Finanzierungsmodelle sowie die stärkere Verankerung von Ge-
sundheitsförderung und Prävention in Aus- und Weiterbildung der Gesundheits-
fachpersonen.

Der Bericht enthält fünf Empfehlungen:
• Verstärkte landesweite Koordination mit Unterstützung der Stiftung Gesundheits-

förderung Schweiz und durch Nutzung interkantonaler Synergien
• Vermehrte Einbindung von PGV in die kantonale Gesundheitsversorgung
• Ausbau regionaler Anlaufstellen, die den Zugang zur Prävention sowie zur Gesund-

heitsversorgung vereinfachen und die Koordination zwischen medizinischen und 
sozialen Leistungen verbessern

• Weiterentwicklung und Verbreitung hybrider Finanzierungsmodelle, die PGV-
Massnahmen im Gesundheits-, Sozial- und Versicherungswesen abdecken

• Prüfung der Einbindung weiterer präventiver Inhalte in die Aus- und Weiter-
bildung von Gesundheitsfachpersonen

Im Rahmen der «Agenda Grundversorgung» wurden 2025 gemeinsam mit 
Kantonen und Gemeinden ebenfalls Präventionsmassnahmen vorangetrieben. 2026 
will Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider die Bundesmassnahmen priorisieren 
und die nächsten Umsetzungsschritte mit den Beteiligten festlegen. 

Quelle: News Service Bund
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